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Amtsblatt 
Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-0 

  
 

Nr. 5 Haßfurt, 02.02.2021 74. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
 

 

 
 

 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Allgemeinverfügung Geflügelpest S. 12-14 

 Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 25.01.2021 S. 14-15 
 
 

Teil II: 
 

Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/ 
Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 

 

 HH-Satzung Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Rentweinsdorfer Gruppe 

 
S. 15-16 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teil  I 

Landratsamt Haßberge 
Verbraucherschutz  
 

Nr. FAI 
EAPl. 565/1-8/3 
 
 

Das Landratsamt Haßberge erlässt auf Grund von § 13 der 
Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügel-
pest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665) i .V . m. § 38 Abs. 11 und 
§ 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. November 2018 (BGBl. I 
S. 1938), § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsge-
setzes (TierGesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), § 6 Abs. 2 der Verord-
nung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Ver-
ordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Okto-
ber 2018 (BGBl. I S. 1665), § 4 der Viehverkehrsverordnung 
(ViehVerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. März 2020 (BGBl. I S. 1170) i . V. m. § 7 Abs. 6 der Geflü-
gelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 
Nr. 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verord-
nungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz - LStVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 

http://www.hassberge.lan/images/a/ad/Neues_Logo_LRA_CMYK.jpg
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(BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 1-62), das zuletzt durch 
§ 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) geändert 
worden ist] und Art. 3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst- und Ver-
braucherschutzgesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 
752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes 
vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist, folgende 
 
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 
 

I. 
 
1. Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Geflü-

gel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Geflügelpest-Ver-
ordnung (hierunter fallen: Hühner, Truthühner, Perlhüh-
ner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und 
Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten 
werden) im Gebiet des Landkreises Haßberge halten, 
wird eine Aufstallung des Geflügels angeordnet 
 
1.1. in geschlossenen Ställen oder  
 
1.2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehen-

den, nach oben gegen Einträge gesicherten dich-
ten Abdeckung und einer gegen das Eindringen 
von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung be-
stehen muss. 

 
2. Halter von Geflügel mit einem Bestand bis einschließlich 

100 Stück Geflügel im Landkreis Haßberge haben im Be-
standsregister nach § 2 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung 
ergänzende Aufzeichnungen über die Anzahl der pro 
Werktag verendeten Tiere zu machen. Halter von Geflü-
gel mit einem Bestand bis einschließlich 1.000 Tieren im 
Landkreis Haßberge haben nach § 2 Abs. 2 Geflügelpest-
Verordnung ergänzende Aufzeichnungen über die Ge-
samtzahl der gelegten Eier pro Bestand und Werktag zu 
führen. 
 

3. Halter von Geflügel im Landkreis Haßberge bis ein-
schließlich 1.000 Stück Geflügel haben sicherzustellen, 
dass 
 

a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sons-
tigen Standorte des Geflügels gegen unbefugten Zu-
tritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, die 
Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels 
von betriebsfremden Personen nur mit betriebsei-
gener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung 
betreten werden und dass diese Personen die 
Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen 
des Stalles oder sonstigen Standorts des Geflügels 
unverzüglich ablegen,  
 

b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gerei-
nigt und desinfiziert und Einwegschutzkleidung 
nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt 
wird, 
 

c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflü-
gel die dazu eingesetzten Gerätschaften und der 
Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und 
dass nach jeder Ausstallung die frei gewordenen 
Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrich-
tungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert 
werden, 
 

d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend 
von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Viehverkehrsver-
ordnung unmittelbar nach Abschluss eines Geflü-
geltransports auf einem befestigten Platz gereinigt 
und desinfiziert werden,  
 

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, 
die in der Geflügelhaltung eingesetzt und 
 
aa) in mehreren Ställen oder 
bb) von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem 
anderen Stall oder, in den Fällen des Buchstaben b, 
im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt 
und desinfiziert werden,  
 

f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung 
durchgeführt wird und hierüber Aufzeichnungen 
gemacht werden,  
 

g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrich-
tungen zur Aufbewahrung verendeten Geflügels 
nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im 
Monat, gereinigt und desinfiziert wird oder werden, 
 

h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der 
Hände sowie eine Einrichtung zum Wechseln und 
Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der 
Schuhe vorgehalten wird. 

 
4. Börsen und Märkte sowie Veranstaltungen ähnlicher 

Art, bei denen Geflügel und in Gefangenschaft gehaltene 
Vögel anderer Arten verkauft, gehandelt oder zur Schau 
gestellt werden, sind im Landkreis Haßberge verboten.  
 

5. Für Wildvögel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-
Verordnung (hierunter fallen: Hühnervögel, Gänsevögel, 
Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucherar-
tige oder Schreitvögel) gilt ein allgemeines Fütterungs-
verbot im gesamten Landkreis Haßberge.  
 

6. Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 bis 5 
des Tenors getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 
Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ange-
ordnet. 
 

7. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten er-
hoben. 
 

8. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Haßberge 
als bekannt gegeben. 

 
 

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem  
 
Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg in Würzburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
Hausanschrift: Burkarderstr. 26, 97082 Würzburg, 

 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen1 Form.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17&x=1
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Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
die angefochtene Allgemeinverfügung soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den. 
 
Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hat wegen der 
Anordnung der sofortigen Vollziehung keine aufschiebende 
Wirkung.  
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). Gegenwärtig besteht am VG Würz-
burg noch keine Möglichkeit, die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs im Rahmen des sog. elektronischen Rechtsverkehrs 
vorzunehmen. 
 

 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Ver-
fahrensgebühr fällig. 

 
 
Hinweis: 
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungsverfah-
rensgesetz ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfü-
gung öffentlich bekannt zu machen. 
Die Allgemeinverfügung mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung liegt im Landratsamt Haßberge, Verbrau-
cherschutz, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Zimmer U1-08 
aus. 
 
 
Haßfurt, 02.02.2021 
Landratsamt Haßberge 
Verbraucherschutz 
 
 
Wilhelm Schneider 
Landrat 
 

 

 
 
Landratsamt Haßberge 
Verbraucherschutz  
 
Nr. FAI 
EAPl. 565/1-8/2 
 
 
Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. November 2018 (BGBl. I 
S. BGBL Jahr 2018 I Seite 1938) FNA 7831-14 und der Geflü-
gelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665, ber. S. 2664) FNA 7831-1-
54-3 zuletzt geändert vom 20.11.2019 (BGBl. I S. BGBL Jahr 
2019 I Seite 1626); 
Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 25.01.2021 
 
 

Das Landratsamt Haßberge erlässt folgende 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g  
 

I. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Haßberge 
vom 25.01.2021, bekanntgegeben am 29.01.2021, be-
züglich der Schutzmaßnahmen gegen die Geflügelpest 
wird aufgehoben. 
 

II. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten er-
hoben. 
 

III. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Haßberge als 
bekanntgegeben. 

 
 

Gründe 
 

I. 
 
Mit Schreiben vom 29.01.2021 (Per E-Mail vom 29.01.2021), 
Az.: 46e-G8760-2020/29-13, hat das Bayerische Staatsminis-
terium für Umwelt und Verbraucherschutz eine Muster-Allge-
meinverfügung zur Aufstallung von Geflügel und Einhaltung 
von Biosicherheitsmaßnahmen verfasst.  
Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Haßberge zur 
Durchführung des Tiergesundheitsgesetzes und der Geflügel-
pest-Verordnung vom 25.01.2021 war aufzuheben und eine 
neue Allgemeinverfügung zu erlassen, da die o. g. Muster-All-
gemeinverfügung ergänzende Maßnahmen für Geflügelhal-
ter vorgibt, welche nicht von der Allgemeinverfügung des 
Landratsamtes Haßberge vom 25.01.2021 umfasst werden. 
 

II. 
 
Das Landratsamt Haßberge ist zum Erlass dieser Allgemein-
verfügung örtlich und sachlich zuständig gemäß Art. 1 Abs. 2 
sowie Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 i. V. m. Art. 19 Gesund-
heitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz, Art. 3 Abs. 1 Bay-
erisches Verwaltungsverfahrensgesetz. 
 
 
Zu Ziffer I des Tenors 
Die HPAI breitet sich in Europa und Deutschland immer wei-
ter aus. In Bayern sind über die Landesfläche verteilt – bislang 
– vier Fälle von HPAI bei Wildvögeln amtlich festgestellt wor-
den sowie ein Verdachtsfall bei einer kleinen Hühnerhaltung. 
Vor diesem Hintergrund ist von einer steigenden Prävalenz 
des Virus in der Wildvogelpopulation in Bayern auszugehen, 
was ein erhöhtes Risiko der Virus-Einschleppung in Hausge-
flügelbestände bedingt.  
Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz (StMUV) erachtet es für notwendig, bayernweit 
entsprechend weitergehende tierseuchenrechtliche Maß-
nahmen in Bezug auf die Biosicherheit zum Schutz vor der Ge-
flügelpest in den Landkreisen/kreisfreien Gemeinden anzu-
ordnen. Somit war die Allgemeinverfügung vom 25.01.2021 
aufzuheben und am 02.02.2021 die angepasste Allgemeinver-
fügung neu zu erlassen.  
 
Zu Ziffer II des Tenors 
Die Kostenentscheidung nach Ziffer III dieser Allgemeinverfü-
gung beruht auf Art. 13 des Gesetzes zur Ausführung des Tier-
gesundheitsgesetzes. 
 

http://www.vgh.bayern.de/
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s1938.pdf
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Zu Ziffer III des Tenors 
Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schrift-
licher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntmachung zwei 
Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt 
gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 
Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein hiervon abweichender Tag, je-
doch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag 
bestimmt werden. Von dieser Vorschrift wird Gebrauch ge-
macht, sodass diese Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Haßberge als 
bekannt gegeben gilt. 
 
 

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg in Würzburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 

Hausanschrift: Burkarderstr. 26, 97082 Würzburg, 
 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen1 Form.  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
die angefochtene Allgemeinverfügung soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den. 
 
Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hat wegen der 
Anordnung der sofortigen Vollziehung keine aufschiebende 
Wirkung.  
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). Gegenwärtig besteht am VG Würz-
burg noch keine Möglichkeit, die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs im Rahmen des sog. elektronischen Rechtsverkehrs 
vorzunehmen. 
 

 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Ver-
fahrensgebühr fällig. 

 
 
 
Haßfurt, 02.02.2021 
Landratsamt Haßberge 
Verbraucherschutz 
 
 
Wilhelm Schneider 
Landrat 
 

 

 
 
 
 

 

Teil  II 

 
 
 

Nr. I/2 - 941/1-10 
 
Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern und 
des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung  

der Rentweinsdorfer Gruppe 
(Landkreis Haßberge) 

für das Haushaltsjahr 2021 
 
Aufgrund der §§ 17 ff. der Verbandssatzung und § 41 des Ge-
setzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in 
Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt 
der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit   182.180,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit     31.000,00 € 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1) Betriebskostenumlage 
 Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
 
(2) Investitionsumlage 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.  
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
25.000,00 € festgesetzt. 
 

http://www.vgh.bayern.de/
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§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
Ebern, 15.01.2021 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Rentweinsdorfer Gruppe 
Steffen Kropp, Verbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 
Die von der Verbandsversammlung am 14.12.2020 erlassene 
Haushaltssatzung für das Jahr 2021 hat das Landratsamt Haß-
berge mit Schreiben vom 12.01.2021 rechtsaufsichtlich ge-
würdigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile. 
 
Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung ist die Haushaltssat-
zung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung (entweder in Papier und/ 
oder elektronisch) im Rathaus, Planplatz 2, 96184 Rentweins-
dorf, öffentlich zugänglich zu machen. 
 
Haßfurt, 22.01.2021 
Landratsamt Haßberge 
 
Schor 
 

 
 
 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


